
1. Änderungsvereinbarung  
 

zum 

 

Vertrag 

 
zur Durchführung des strukturierten Behandlungsprogramms (DMP) 

nach § 137f SGB V 
Osteoporose 

auf der Grundlage des § 83 SGB V 
 
 
 

zwischen 
 

der AOK NordWest - Die Gesundheitskasse., 
 
 

dem BKK-Landesverband NORDWEST, 
  
 

der IKK – Die Innovationskasse, 
 
 

der KNAPPSCHAFT, 
 
 

der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
als landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK), 

 
 

den nachfolgend benannten Ersatzkassen 
Techniker Krankenkasse (TK) 
BARMER  
DAK-Gesundheit 
Kaufmännische Krankenkasse - KKH 
Handelskrankenkasse (hkk) 
HEK - Hanseatische Krankenkasse 

 
gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek), 
vertreten durch die Leiterin der Landesvertretung Schleswig-Holstein, 

 
 

und 
 
 

der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein 
vertreten durch den Vorstand 

 
(nachstehend KVSH genannt) 
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Präambel 
 
Mit dieser Änderungsvereinbarung tritt die IKK – Die Innovationskasse dem Vertrag zum DMP 
Osteoporose bei. 
 

§ 1 
Änderung des Hauptvertrages 

 
• Das Rubrum des Vertrages wird wie das Rubrum dieser Änderungsvereinbarung gefasst. 

• Der § 2 Absatz 2 wird erweitert um: 

3. die Innungskrankenkassen außerhalb Schleswig-Holsteins, die ihren Beitritt 

gegenüber der IKK – Die Innovationskasse erklären und die KVSH darüber 

informiert wurde 

• Der § 2 Absatz 3 wird gestrichen. Die nachfolgenden Absätze 4 und 5 werden gemäß 

fortlaufender Nummerierung zu den Absätzen 3 und 4.  

 
Die geänderte Fassung des Hauptvertrages ist als Anlage 1 Gegenstand dieser 
Änderungsvereinbarung. 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Änderungsvereinbarung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Sie steht unter dem Vorbehalt der 
Nichtbeanstandung durch das Bundesamt für Soziale Sicherung sowie die zuständigen 
Aufsichtsbehörden. 
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Bad Segeberg, Dortmund, Hamburg, Kassel, Kiel, Lübeck, den  
 
 
 
 
________________________________________ 
Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
AOK NordWest - Die Gesundheitskasse. 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
BKK-Landesverband NORDWEST 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
IKK – Die Innovationskasse 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
KNAPPSCHAFT  
Regionaldirektion Hamburg 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
SVLFG als LKK 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) 
Die Leiterin der vdek-Landesvertretung Schleswig-Holstein 


